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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.04.2025

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden für mindestens vier Wohnungen muss außerhalb ö0entlicher Flächen in

unmittelbarer Nähe des Gebäudes eine geeignete Spiel3äche für Kleinkinder und höchstens 300 m vom

Baugrundstück entfernt eine geeignete Fläche im Freien vorhanden sein, die von Kindern zum Spielen benützt werden

kann. Das Ausmaß dieser Spiel3ächen ist von der Anzahl der Wohnungen abhängig. Diese Verp3ichtung besteht auch

bei wesentlichen Änderungen des Gebäudes oder der Verwendung des Gebäudes, soweit dadurch zusätzliche

Wohnungen geschaffen werden. Die Benutzung der Spielflächen muss rechtlich und tatsächlich gesichert sein.

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden sowie bei Zubauten und wesentlichen Umbauten kann die Behörde die Scha0ung

entsprechender Grün3ächen auf dem Baugrundstück vorschreiben, wenn dies die Interessen der Gesundheit oder des

Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes erfordern.

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung näher festzulegen, welchen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich

Ausmaß, Lage und Ausstattung, Kinderspielplätze nach Abs. 1 entsprechen müssen. Sie kann auch nähere

Anforderungen für Grünflächen nach Abs. 2 festlegen.

(4) Die Behörde kann die Verpflichtung nach Abs. 1 gegen jederzeitigen Widerruf ganz oder teilweise aufschieben, wenn

zurzeit kein entsprechender Bedarf an Kinderspielplätzen besteht und die spätere Errichtung rechtlich und tatsächlich

gesichert ist.

(5) Bei wesentlichen Änderungen des Gebäudes oder der Verwendung des Gebäudes kann die Behörde

Erleichterungen oder Ausnahmen von der Verp3ichtung nach Abs. 1 gewähren, wenn die Scha0ung einer Spiel3äche in

unmittelbarer Nähe des Gebäudes bzw. im Umkreis von 300 m vom Baugrundstück entfernt unmöglich ist oder nur

mit wirtschaftlich unvertretbarem Aufwand möglich wäre.

(6) Die Behörde kann von Amts wegen festlegen, dass abweichend von Abs. 1 eine Spiel3äche – ausgenommen die

Spiel3äche für Kleinkinder – nicht gescha0en werden muss, wenn im Umkreis von 500 m vom Baugrundstück entfernt

ein ö0entlich zugänglicher Kinderspielplatz zur Verfügung steht oder von der Gemeinde innerhalb von zwei Jahren

nach Erteilung der Baubewilligung geschaffen wird, der

a) im Spielraumkonzept nach § 3 des Spielraumgesetzes ausgewiesen ist und

b) hinsichtlich der Ausstattung jedenfalls den Anforderungen der Verordnung nach Abs. 3

entspricht.

*) Fassung LGBl.Nr. 32/2009
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